
 
Stadt Niederkassel 
Der Bürgermeister Sitzungsvorlage 

 
(Amt - Aktenzeichen) 

 
Fachbereich 6 / Herr Busch 

Vorlagen-Nr. 0386/2014-2020 
 

Zur Sitzung    
Rechnungsprüfungsausschuss 28.04.2015 öffentlich Vorberatung 
Rat der Stadt Niederkassel 24.06.2015 öffentlich Entscheidung 
 

Beratungs- 
gegenstand Überörtliche Prüfung der Stadt Niederkassel 

 
Sachverhalt: 
 
Während in der Vergangenheit die überörtliche Prüfung der Kommune durch das 
Rechnungsprüfungsamt des Kreises durchgeführt wurde, erfolgt dies seit dem Jahre 2004 
durch die landesweite Gemeindeprüfungsanstalt mit Sitz in Herne. 
 
Für Niederkassel hat diese Prüfung nach 2005 und 2008 zum dritten Male im Jahre 2014 
stattgefunden, wobei nunmehr der abschließende Prüfungsbericht vorliegt. Dieser Bericht 
mit Stellungnahmen einzelner Fachbereiche ist den Ausschussmitgliedern bereits Ende März 
2015 zugeleitet worden. 
 
Gemäß § 105 Absatz 6 GO hat die Stadt zu Beanstandungen im Prüfungsbericht gegenüber 
der Gemeindeprüfungsanstalt und der Aufsichtsbehörde Stellung zu nehmen. Da der 
Bericht keine Beanstandungen enthält, entfällt auch die Notwendigkeit zu Stellungnahmen. 
 
Nach § 105 Absatz 5 GO berät der Rechnungsprüfungsausschuss den Prüfungsbericht und 
unterrichtet den Stadtrat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichtes sowie über 
das Ergebnis seiner Beratungen. 
 
 
 
Vorsorglich werden folgende Beschlussvorschläge für Ausschuss und Rat formuliert. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag Rechnungsprüfungsausschuss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
über die überörtliche Prüfung der Stadt Niederkassel im Jahr 2014 zur Kenntnis. 
Dem Stadtrat ist mit diesem Beschluss das Prüfungsergebnis in zusammengefasster Form 
(Vorbericht und GPA-Kennzahlenset) vorzulegen, um ihn gemäß § 105 Abs. 5 GO über den 
wesentlichen Inhalt des Berichtes zu informieren. 
 
 
 
Beschlussvorschlag Stadtrat: 
 
Der Stadtrat nimmt den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichtes sowie das Ergebnis der 
Beratungen des Rechnungsprüfungsausschusses zur Kenntnis. 
 
 


